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I. Träger öffentlicher Belange 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange, die mit Schreiben vom 21.11.2017 beteiligt wurden, sind keine Stel-
lungnahmen eingegangen, so dass das Einverständnis zur vorgelegten Planung unter-
stellt werden kann. 

1. Agentur für Arbeit 

2. Staatliches Baumanagement 

3. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

4. Amt für Landentwicklung 

5. Polizeiinspektion Osnabrück 

6. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

7. Landesschulbehörde 

8. Landkreis Warendorf 

9. Kreis Gütersloh 

10. Klosterrentamt Osnabrück 

11. LEA Niedersachsen 

12. Landeseisenbahnverwaltung 

13. Bischöfl. Generalvikariat 

14. Ev.-luth. Kirchenkreisamt 

15. Landesamt für Bergbau und Geologie 

16. Stadt- und Kreisarchäologie 

17. TEN eG 

18. Wasserbeschaffungsverband Versmold-Sassenberg-Warendorf 

19. Freiwillige Feuerwehr Bad Laer 

20. Gemeinde Bad Rothenfelde 

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

32. Stadt Versmold 
Vom 27.11.2017 

33. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
Vom 28.11.2017 

34. Niedersächsische Landesforsten 
Vom 28.11.2017 

35. Stadt Sassenberg 
Vom 28.11.2017 

36. Gemeinde Hilter a.T.W. 
Vom 29.11.2017 

37. PLEdoc GmbH 
Vom 01.12.2017 

38. Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
Vom 06.12.20171 

39. Stadt Bad Iburg 
Vom 06.12.2017 

40. Gemeinde Glandorf 
Vom 18.12.2017 

41. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Vom 20.12.2017 

42. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
Vom 20.12.2017 

43. Kreis Warendorf 
Vom 03.01.2018 

44. Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim 
Vom 05.01.2018 
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21. Kath. Kirchengemeinde 

22. Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 

23. Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes 

24. Verkehrswacht Ortsverband Bad Rothenfelde-Dissen a.T.W. 

25. Tourismusverband Osnabrücker Land e.v. 

26. Osnatel GmbH 

27. Stadtwerke Versmold 

28. Stadt Dissen a.T.W. 

29. BUND e.V. Kreisgruppe Osnabrück 

30. Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

31. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

 

 

 

 

 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
45. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 

der Bundeswehr 
vom 23.11.2017 

 

a)  

 

Stellungnahme: 

Der Flugbetrieb ist für die Lage des Plangebiets innerhalb des Ortes unbe-
denklich, da innerhalb und unmittelbar am Plangebiet angrenzend bereits 
Wohnbebauung vorhanden ist. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 46. Stadt- und Kreisarchäologie 
vom 23.11.2017 

 

 

 

Stellungnahme:  

Von der Archäologischen Denkmalpflege der Stadt und des Landkreises Osn-
abrück werden keine Bedenken vorgebracht. Hinweise zur gesetzlichen Melde- 
und Sicherungspflicht sind bereits Bestandteil im Bebauungsplan. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
47. Schumacher Kläranlagen GmbH 

vom 28.11.2017 

 

 

 

 

Stellungnahme: 

Von der Schumacher Klärwerkanlagen GmbH wird darauf hingewiesen, dass 
die bestehende Kläranlage in Bad Laer ihre Kapazitätsgrenzen erreicht hat.  

Dem trägt die Gemeinde mit aktuellen Planungen zur Entlastung der örtlichen 
Kläranlage Rechnung. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 351 
„Ortskern östlich Bahnhof“ erfolgt, sobald das Entlastungskonzept beschlossen 
worden ist. Langfristig sollen alle Schmutzwasserabflüsse der Gemeinde Bad 
Laer über ein Pumpwerk nach Glandorf gefördert und der dortigen Kläranlage 
zugeführt werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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48. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-

sachsen 
vom 04.12.2017 

 

 

 

Stellungnahme: 

Der Bebauungsplan ist bereits auf der amtlichen Kartengrundlage gezeichnet 
worden (Geschäftszeichen LGNL: L4-0520-/2017). 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
49. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 

und Naturschutz 
vom 05.12.2017 

 

a)  

 

zu a) Stellungnahme: 
Der nördliche Teil des Geltungsbereiches liegt in der Heilquellenschutzge-
bietszone A, der südliche und südöstliche Teil liegt in Zone B (siehe Karte). Die 
hieraus resultierenden Beschränkungen in Bezug auf die Nutzung der Grund-
stücke werden in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Folgende Textpassage wird in die Begründung unter Ziffer 5.5 übernommen: 

„Der östlich der Straße Am Blomberg liegende Geltungsbereich, ein-
schließlich des an die Bahnfläche angrenzenden östlichen Teilbereichs 
des geplanten Mischgebietes, liegen innerhalb der Schutzzone A der 
Heilquelle „Neue Martinsquelle“. 

Die zugehörige „Verordnung über die Festsetzung eines Heilquellen-
schutzgebietes für die staatlich anerkannte Heilquelle „Neue Martins-
quelle“ in Bad Laer“ des Landkreises Osnabrück vom 28.09.2009 ist zu 
beachten. 

Für das Schutzgebiet gelten nachstehende Beschränkungen: 

In der quantitativen Schutzzone A sind gemäß § 5 der Verordnung ver-
boten:  

1. Erdaufschüttungen und Eingriffe in den Untergrund von mehr als 5 m 
Tiefe und jegliche Eingriffe in den Untergrund sofern sie zu Verände-
rungen der Gewässeroberfläche führen können; 
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2. Sprengungen jeder Art; 
3. Das Zutageleiten, Ableiten und Zutagefördern von Grundwasser, 

Hiervon ausgenommen sind Soleentnahmen mittels der bestehenden 
Gewinnungsanlagen der Gemeinde Bad Laer im Rahmen der erteil-
ten Zulassungen / Bewilligungen; 

4. Das Einleiten von flüssigen Stoffen in den Untergrund; 
5. Das Aufstauen oder Absenken oberirdischer Gewässer. 

Für diejenigen Teile des Geltungsbereiches, die sich innerhalb der 
Schutzzone B befinden, gelten gem. § 6 folgende Beschränkungen: 

In der quantitativen Schutzzone B sind verboten: 

1. Erdaufschlüsse und Eingriffe in den Untergrund von mehr als 20 m 
Tiefe; 

2. Bergbau (Eingriffe in den Boden / Untergrund zur Gewinnung von 
Rohstoffen sowie sonstige Abgrabungen mit Freilegung des Grund-
wassers); 

3. Das Zutageleiten oder Zutagefördern von Grundwasser aus Tiefen 
von mehr als 20 m unter Gelände. Hiervon ausgenommen sind Sol-
eentnahmen mittels der bestehenden Solegewinnungsanlagen der 
Gemeinde Bad Laer im Rahmen der erteilten Zulassungen / Bewilli-
gungen; 

4. das Einleiten von flüssigen Stoffen in den Untergrund in Tiefen von 
mehr als 20 m unter Gelände; 

5. Sprengungen im Untergrund in Tiefen von mehr als 20 m unter Ge-
lände; 

6. Heizungs- und Kühlanlagen, die die Untergrund- und Grundwasser-
temperatur nutzen (Wärmepumpen), sofern sie geeignet sind, die 
Temperaturverhältnisse in einer Tiefe von mehr als 20 m unter Ge-
lände messbar (+/- 1°C) zu verändern.“ 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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b)  50. LWS Lappwaldbahn Service GmbH 
vom 06.12.2017 

 

a)  

 

zu a) Stellungnahme: 
Zum Bebauungsplan ist eine wasserwirtschaftliche Voruntersuchung erarbeitet 
worden. Es wird kein Oberflächenwasser auf den Grundstücken der LWS ab-
geleitet. 

Im Übrigen hat die Gemeinde Bad Laer die Grundstücke zwischen dem Gel-
tungsbereich des Plangebiets und den Bahnflächen erworben. Somit grenzen 
die Grundstücke der Lappwaldbahn nicht mehr direkt an den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes an. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

b)  
 

zu b) Stellungnahme: 
siehe 50.a), 2. Absatz 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

c)  

 

zu c) Stellungnahme: 
siehe 50.a), 2. Absatz 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

d)  

 

zu c) Stellungnahme: 

Von der LWS wird darauf hingewiesen, dass die LWS von Ansprüchen auf-
grund der bahnbetrieblich auftretenden Emissionen freizustellen sind. 

Im Rahmen der Überarbeitung des Bebauungsplanes wurde ein Fachbeitrag 
Verkehrslärm erarbeitet, welcher den Bahnverkehr berücksichtigt und entspre-
chende Lärmschutzfestsetzungen für den Bebauungsplan ableitet. 

Beschlussvorschlag: 
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Dem Hinweis wird gefolgt. 

a)  51. EWE Netz GmbH 
vom 12.12.2017 

 

a)  

 

Stellungnahme: 
Folgende Textpassage wird in die Begründung unter Hinweise aufgenommen: 

„Im Plangebiet befinden sich Leitungen und Anlagen der EWE Netz 
GmbH. Bei Bauvorhaben ist die genaue Lage dieser Leitungen und An-
lagen abzufragen und zu berücksichtigen. Ergibt sich die Notwendigkeit 
einer Anpassung der Anlagen, ist die EWE Netz GmbH zu kontaktieren.“  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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b)  52. Westnetz GmbH 
vom 13.12.2017 

 

a)  

 

Stellungnahme: 

Die Westnetz GmbH hat keine Bedenken vorgebracht und unterhält keine Ver-
sorgungsleitungen im Plangebiet. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

b)  53. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 02.01.2018 

 

a)  Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung 
nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im 
Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien je-
derzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor 
Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinien der Telekom informieren. (Internet: https://trassenauskunft-
kabel.telekom.de oder mailto: Planauskunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzan-
weisung der Telekom ist zu beachten. 

 

Stellungnahme: 

Folgender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutsche 
Telekom Technik GmbH. Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass 
Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden 
werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) 
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden 
vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauaus-
führung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informie-
ren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.“ 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
mailto:mailto:%20Planauskunft.Nord@telekom.de
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b)  54. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vom 02.01.2018 

 

a)  

 

Stellungnahme: 

Folgender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlangen der Vodafo-
ne Kabel Deutschland GmbH. Bei Bauvorhaben ist die genaue Lage 
dieser Leitungen und Anlagen abzufragen und zu berücksichtigen. 
Ergibt sich die Notwendigkeit einer Anpassung der Anlagen, ist die Vo-
dafone Kabel Deutschland GmbH zu kontaktieren.“  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

b)  55. Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim 
vom 03.01.2018 

 

a)  

 

Stellungnahme: 

Von der IHK werden keine Bedenken vorgebracht. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 56. Landkreis Osnabrück 
vom 03.01.2018 

 

a)  

 

 

Zu a) Stellungnahme: 

Zur Klärung der vorhandenen Schallimmissionen durch Verkehrslärm ist eine 
schalltechnische Untersuchung erstellt worden. 

Die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan zur erneuten öffentlichen Ausle-
gung aufgenommen. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. Der Bebauungsplan ist dann erneut offenzule-
gen.  

b)  

 

Zu b) Stellungnahme: 

Aus städtebaulicher Sicht sowie unter der Berücksichtigung des Schutzgutes 
Fläche/Boden wäre eine Nachverdichtung in 2. Reihe im Bereich zwischen den 
Straßen Am Bahnhof und Am Blomberg grundsätzlich sinnvoll. Jedoch ist eine 
Nachverdichtung in dem Bereich aufgrund des nicht bis kaum versickerungs-
fähigen Bodens sowie der bestehenden wasserwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen nicht möglich, ohne einen unverhältnismäßig hohen Aufwand betrei-
ben zu müssen. Daher wird auf eine Ausweitung des überbaubaren Bereiches, 
um eine Bebauung in 2. Reihe zu ermöglichen, verzichtet. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  Zu c) Stellungnahme: 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB berichtigt.  

Für die Erleichterung der Verfahrensdurchführung wurden die Planunterlagen 
auf die Planzeichnung und die Legende reduziert, um ein gängiges DIN-
Format zu erhalten, das leichter zu vervielfältigen ist. Die Satzungsfassung des 
Bebauungsplanes wird sämtliche nebenstehende Anforderungen erfüllen. 

Beschlussvorschlag: 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d)  

 

Zu d) Stellungnahme: 

Das Objekt Bielefelder Str. 27 wird im Bebauungsplan als Baudenkmal ge-
kennzeichnet und folgende Textpassage wird in die Begründung unter Ziffer 
6.3 übernommen: 

„Bei dem Objekt Bielefelder Straße 27 handelt es sich um ein Baudenk-
mal im Sinne des § 3 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetztes 
(NDSchG). Dieses ist in der Planzeichnung entsprechend kenntlich ge-
macht. Archäologische Funde sind nicht bekannt. 

Das Baudenkmal befindet sich innerhalb der bestehenden Bebauung. 
Eine Beeinträchtigung der Belange des Denkmalschutzes entsteht durch 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht.“ 

Die Baulinie wird im Bebauungsplan herausgenommen und die Baugrenzen 
um das bestehende Gebäude gezogen. Lediglich im rückwärtigen Bereich 
nach Norden hin mit einem Abstand von 3,0 m zur Flurstücksgrenze wird der 
überbaubare Bereich erweitert, um dort einen potenziellen An- oder separaten 
Neubau in sogenannter 2. Reihe zu ermöglichen. Dadurch wird die Sicht von 
der Bielefelder Straße auf das Baudenkmal nicht beeinträchtigt und gleichzeitig 
Raum für einen potenziellen Anbau gelassen sowie dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung hinsichtlich Schaffung von Nachverdichtungsoptionen ge-
wahrt. Darüber hinaus wäre ein potenzieller Anbau gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 
NDSchG genehmigungspflichtig. Somit ist sichergestellt, dass ein potenzieller 
Anbau das Baudenkmal nicht beeinträchtig. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird in Teilen gefolgt. 
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e)  

 

Zu e) Stellungnahme: 

Die Altlastenverdachtsfläche aus dem Altlastenkataster des Landkreises Osn-
abrück wurde in Abstimmung mit dem Landkreis Osnabrück in den Bebau-
ungsplan sowie in die Planzeichnung übernommen. 

Folgende Textpassage wird in die Begründung unter Ziffer 6.4 übernommen 
bzw. ergänzt: 

„Im südwestlichen Plangebiet befindet sich auf dem Grundstück Biele-
felder Straße 17 die Altlastenverdachtsfläche ehemalige Autolackiererei. 
Die Fläche ist mit dem Aktenzeichen 459.005.130.5.013 im Altlastenka-
taster des Landkreises Osnabrück verzeichnet. Der Altlastenverdacht 
hat sich nach Aktenlage bisher nicht bestätigt. Dieser Aspekt ist im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen. Vor einem Bau-
beginn ist hierzu eine Bauaktenrecherche durchzuführen. Ziel dieser 
Recherche ist es, herauszufinden, ob auf dem Grundstück die o.g. Nut-
zung stattgefunden hat sowie eine Lokalisierung möglicher Standorte 
von Produktionsanlagen (Entfernung, Lackierraum, Lösemittellager, 
Tanklager etc.). Des Weiteren hat eine Abstimmung der Rechercheer-
gebnisse mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Osnab-
rück zu erfolgen, um den ggf. erforderlichen Untersuchungsbedarf im 
Rahmen der Baugenehmigung festzulegen.  

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten weitere Hinweise auf 
Altablagerungen gefunden werden, ist unverzüglich die Untere Abfallbe-
hörde (Landkreis Osnabrück) zu benachrichtigen.“ 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. Eine Abstimmung mit dem Landkreis Osnab-
rück ist erfolgt. 
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f)  

 

Zu f) Stellungnahme: 

Die Überprüfung der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers ist im 
Rahmen einer wasserwirtschaftlichen Voruntersuchung erfolgt. Die wasser-
wirtschaftliche Voruntersuchung kommt zu folgendem Ergebnis: 

Das Plangebiet ist über vorhandene Regen- und Schmutzwasserkanäle an 
das Kanalnetz der Gemeinde angebunden. 

Das anfallende Regenwasser im Plangebiet fließt zum einen Teil dem vorhan-

denen Betonkanal DN 400 in der Straße Am Bahnhof zu. Alle weiteren Abflüs-

se werden über den vorhandenen Kanal DN 400 bis DN 600 in der Straße Am 

Blomberg abgeleitet. Da es sich bei dem betrachteten B-Plan weitestgehend 

um Bestandsbebauung handelt, liegt der Entwässerung bereits ein ableitungs-

betontes Konzept zugrunde. Die anfallenden Oberflächenabflüsse werden von 

den vorhandenen Kanälen aufgenommen. 

Generell ist gemäß DWA-Arbeitsblatt 100 „Leitlinien der integralen Siedlungs-

entwässerung (ISiE)“ (Stand: Dezember 2006) die Regenwasserbewirtschaf-

tung anstelle von ableitungsbetonten Entwässerungskonzepten vorzuziehen. 

Insofern ist bei neuen Bauvorhaben immer zunächst die lokale Umsetzung von 

Maßnahmen wie beispielsweise die Herstellung von Gründächern, die voll-

ständige Versickerung der Oberflächenabflüsse auf den Grundstücken sowie 

ggf. die Regenwassernutzung in Form von Zisternen, die einem Ablauf in den 

Regenwasserkanal vorgeschaltet sind, bei einer konkreten Maßnahmenums-

etzung zu prüfen. Für den B-Planbereich ist dies vor allem aufgrund der teil-

weisen rechnerischen Überlastung der Regenwasserkanäle zu empfehlen (vgl. 

Wasserwirtschaftliche Voruntersuchung zum B-Plan vom 27.01.2021). 

Für das Schmutzwasserkanalnetz der Gemeinde wurde ein hydraulischer 

Nachweis erstellt. Dieser weist im Plangebiet keine Engstellen im Kanalnetz 

aus, sodass die Abflüsse aus hydraulischer Sicht bei weiterer Bebauung oder 

einer Nutzungsänderung über das Kanalnetz abgeführt werden können. 

Im Rahmen der Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange wurde darauf hin-

gewiesen, dass die Kläranlage in Bad Laer bereits über der Kapazitätsgrenze 

ausgelastet ist. Dem trägt die Gemeinde mit aktuellen Planungen Rechnung. 

So sollen kurzfristig die Schmutzwasserabflüsse aus dem Ortsteil Remsede 
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zur Kläranlage Bad Iburg umgeleitet werden. Eine entsprechende Planung soll 

im Sommer 2021 ausgearbeitet und im Winter 2021/2022 umgesetzt werden. 

Aktuell ist der Ortsteil Remsede noch an die Kläranlage in Bad Laer ange-

schlossen. Durch die Abkopplung des Ortsteils Remsede entstehen bei der 

Kläranlage Bad Laer Kapazitäten für geringfügige Erweiterungen des Orts-

kerns. Langfristig sollen alle Schmutzwasserabflüsse der Gemeinde Bad Laer 

über ein Pumpwerk nach Glandorf gefördert und der dortigen Kläranlage zuge-

führt werden. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

g)  

 

Zu g) Stellungnahme: 

Der Hinweis auf die Lage im Heilquellenschutzgebiet wird in den Bebauungs-
plan übernommen. (siehe Beschlussvorschlag I. Nr. 49)   

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

 

 
1. Bürger/Anlieger 

vom 21.08.2018 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der überbaubare Bereich des denkmalgeschützen Gebäudes wird zur rück-
wärtigen Seite in Richtung Norden mit einem Abstand von 3,0 m zur Flur-
stücksgrenze erweitert, um einen potenziellen An- oder separaten Neubau in 
sogenannter 2. Reihe zu ermöglichen. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit von 
01.12.2017 bis 05.01.2018 statt. Während dieses Zeitraumes sind Bedenken oder Anre-
gungen von den Bürgern vorgetragen worden. 

 

 

  

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 27.04.2021 
Lh/Wg/Mi-203.123 

 

.......................... 
(Der Bearbeiter) 

 

 

 

 

 

 

 


